
766 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (662 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über das Salzmonopol 
und über Änderungen des Berggesetzes 1975 

und des B-KUVG (Salzmonopolgesetz) 

gesetzt, dem die .A!bgeordneten Dr. Hein d I, 
M ü h I b ach e r, P f e ,i f er, Josef S chi a ger, 
K ern, Dr. Pe I i k an, S u p pa n und Dok­
tor B r 0 e s'ig k e angehörten. An Stelle des 
Abgeordneten Dr. H ein d I nahm .A!bgeordneter 

Rechtsgrundlage für da;s Salzmonopol des H i r:s c he r an den Berallungen teil. 
Bundes ist das elfte Hauptstück der Zoll- und Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
Staatsmonopolsordnung. Diese mehr als 140 Jahre beraten und berichtete so dann dem F·inanz- und 
alten Rechtsvorschriften entsprechen nicht mehr Budget<liUsschuß in seiner Sitzung am 17. Jänner 
den heutigen Verhältnissen; sie sOllen deshalb 1978 in Anwesenheit des Bundesministers für 
durch ein modernes Monopolgesetz ersetzt wer- Finanzen br. An d r 0 s c h über das Ergebnis 
den. der Arbeiten. 

Den unmittelbaren Anlaß für die gesetzliche In der sich an den Bericht des Unterausschusses 
Neuregelung des Salz monopols gibt die geplante anschließenden Debatte ergriff der Abgeordnete 
überleitung der Salinenbetriebe des Bundes in Dr. B r 0 es i g k e das Wort. Bei der Abstim­
eine Aktiengesellschaft. Die künftige wirtschaft- mung wurde die Regierungsvorlage unter Be­
liche Verwaltung des Salzmonopols durch eine rücksichtigung eines Abänderungsantrages der 
Aktiengesellschaft bedeutet die Ausgliederung aus Abgeordneten M ü h I b a ehe rund S u p pan 
dem Bundeshaushalt. mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. Der nun-

Die wirtsch·aftliche Verwaltung des Salzmono- mehrige Gesetzestext' - wie er vom F.inanz­
pols durch eine Kapitalgesellschaft stellt lang- und Budgetausschuß angenommen wurde· - ist 
fristig eine Entlastung des Bundeshaushaltes dar diesem Bericht beigedruckt. 
und liegt durch die damit verbundene Beweg- Zum Berichterstatter für das Haus wlUrde 
lichkeit in finanziellen und personellen Angele- Abgeordneter Josef S c h 1 ag er gewählt. 
genheiten sowie die erhöhte wirtschaftliche Effi~ 
zienz und Eigenverantwortung im gesamtstaat- Zu den Abänderungen wird f.olgendes bemerkt: 
lichen Interesse. AusGründen der besseren übersicht soll das 

Die Neuregelung des Salzmonopols lehnt sich Gesetz in vier Artikel gegliedert werden. 
an das Tabakmonopolgesetz 1968 an. Sie nimmt. Der Art. I soll das Salzmonopol regeln und 
auch auf das Berggesetz 1975 Bedacht, das wegen die bisherigen §§ 1 bis 11, 14 und 15 der Regie­
der heimischen Salzgewinnung im Bergbau be- rungsvorlage erfassen, wobei die beiden letzteren 
deutsam ist; einzelne Bestimmungen dieses Bun- die neuen Bezeichnungen ;,§§ 12 und 13"er­
desgesetzes sollen der geänderten Rechtslage an- halten. 

gepaßt werden. Der § 2 soll einen Abs. 3 erhalten, der einen 
Die 'Zuweisung der sogenannten ständigen Rechtsanspruch ·auf die Erteilung der monopol­

Salinenarbeiter zu der mit der Monopolverwal- behördlichen BewiHigungzur Gewinnung von 
tung betrauten Aktiengesellschaft macht auch eine Salz in Fällen vorsieht, in denen bei einer Be­
Änderung des Beamten-Kranken- !Und Unfall- arbeitung oder Verarbeitung salzhaitiger Waren 
versicherungsgesetzes erforderlich. Salz zwangsläufig anfällt oder ,in denen das in 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner einer Ware enthaltene Salz eine bloße Verun­
Sitzung am 25. November 1977 zur Vorber,atung reini~n,g da,rstellt, die entfernt werden soll. 
der Regierungsvorlage einen Unterausschuß ein- Solche Fälle sind vor allem im Zusammenhang 
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2 766 der Beilagen 

mit Produktionsvorgängen denkbar, die auf 
eine chemische Umwandlung von Salz gerichtet 
sind. Hier soll die zu erteilende monopolbehörd­
liche Bewilligung auch nicht an die Bedingung 
einer überlassung des gewonnenen Silzes an die 
Monopolverwaltung geknüpft werden dürfen. 
Die Verwendung :solchen Salzes zu einem :Zweck, 
für welchen der Verkauf zu einem höheren 
Inlandverschleißpreis als jenem vor:gesehenist, 
zu welchem es seinerzeit von der Monopolver­
w~ltung verkauft wurde, soll jedoch unzulässig 
sem. 

Im § 3 Abs. 6 erster Satz soll nicht von einer 
Beeinträchtigung des Salzabsatzes durch die Ein­
fuhr von Salz, sondern so wie ,im Abs. 5 von 
einer Gefährdung gesprochen werden. 

Der § 7' Abs. 2 der Regierungsvorlage räumt 
. im dritten Satz der Dsterreich'ische Salinen 
Aktiengesellschaft das Recht ein, bei Vorliegen 
der in den beiden vorangehenden Sätzen ange­
führten Voraussetzungen einen Preisunter­
schiedsbetrag nachzufordern. Dazu wird bemerkt, 
daß es sich um eine zivilrechtliche Bestimmung 
handelt und daß der Ahiengesellschaft das Nach­
forderungsrecht ihren Abnehmern gegenüber zu­
steht; 

Die Bestimmun:gen des § 10 Abs. 2 der Regie­
rungsvorlage erscheinen entbehrlich, sie sollen 
daher wegfallen. 

Der Art. II soll den hisherigen§ 12 der Regie­
rungsvorlage ersetzen und diesem gegenüber in 

Josef Schlager 

Berichterstatter 

den Z. 2 und 6 zwei weitere li.nderung,en vo.n 
Bestimmungen des Berggesetzes 1975, und zwar 
der §§ 5 und 105, vorsehen. Durch diese li.nde­
rungen sollen Illitton und andere Blähnone berg­
rechtlich dem Magnesit gleichgestellt werden. 
Aus ihnen werden in ständig steigendem Maß·e 
Leichtbaustoffe hergestellt. Deren Erzeugung in 
Dsterreich .ist jedoch dadurch gefährdet, daß 
Illitton und andere Blähtone nur sehr beschränkt 
vorkommen, sogar seltener als manche bergfreie 
mineralische Rohstoffe und auch Magnesit. Vor­
kommen von Illitton und anderen Blähtonen 
sind außerdem nicht sehr groß. Auch nach der 
bergrechtlichen Gleichstellung mit Magnesit wür­
den Illitton und andere Blähtone zu den grund­
eigenen mineralischen Rohstoffen gehören. 

Der Art. III soll die im bisherigen § 13 der 
Regierungsvorlage vorgesehene li.nderung des_ 
B-KUVG enthalten. 

Der Art. IV soll an die Stelle des bisherigen 
§ 16 der Regierungsvorlage treten und das In­
krafttreten und die Vollziehung unter Berücksich­
tigung der neuen Gliederung des Gesetzestextes 
regeln. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t ra g, der Nationalrat wolle dem . /. 
angeschlossenen Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßIge Zustimmung erteilen. 

Wien, 1978.0117 

Dr. Tun 
Obmann 
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766 der Beilagen 3 

.;. 
Bundesgesetz· vom XXXXXXXXXX 

über das Salzmonopol und über Änderungen 
des Berggesetzes .1975 und des B-KUVG 

(Salzmonopolgesetz) 

. Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

SALZMONOPOL 

Monopolgegenstand 

§ 1. (1) Salz ist nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes dem Bund als Monopolge­
genstand vorbehalten. 

(2) Salz im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
Natriumchlorid sowohl in reinem Zustand als 
auch gemengt mit anderen Stoffen, fest oder 
gelöst. 

Gewinnung und Erzeugung von Salz 

§ 2. (1) Die Gewinnung und die Erzeugung 
von Salz durch jemanden anderen als die öster­
reichische Salinen Aktiengesellschaft (§ 6 Abs. 1) 
sind ohne monopolbehördliche Bewilligung ver­
boten. Als Gewinnung von Salz gelten das Ge­
winnen von Steinsalz als mineralischem Roh­
stoff (§ 1 Z. 2 und 8 und § 4 Abs. 1 Z. 1 des 
Berggesetzes 1975, BGBl. Nr. 259), die Ent­
nahme von Salz aus salzhaitigen W.aren und 
die Verwendung von Wasser mit einem natür­
lichen Salzgehalt von mehr als 15 Gramm je 
Liter wegen des Salzgehaltes. 

(2) Eine monopolbehördliche Bewilligung zur 
Gewinnung oder Erzeugung von Salz darf nicht 
erteilt werden, wenn Grund zur Annahme be­
steht, daß ein Inverkehrbringen oder eine Ver­
wendung des gewonnenen oder erzeugten Salzes 
durch denjenigen, der es gewinnen oder her­
stellen will, den Abs,atz von Salz, welches die 
österreichische SaLinen Aktiengesellschaft in den 
Verkehr bringt, auf eine ins Gewicht fallende 
Weise beeinträchtigen würde. Die monopolbe­
hördliche Bewilligung kann, wenn ,ein Inver­
kehrbringen des gewonnenen oder erzeugten 
Salzes durch die Aktiengesellschaft in Betracht 
kommt, an die Bedingun:g ,geknüpft werden, 

daß es der Aktiengesellschaft zu überlassen ist; 
d~ese hat hiefür ,ein angemes.senes Entgelt zu 
leisten. 

(3) Ist die Bearbeitung oder Verarbeitung einer 
salzhaltigen Ware nicht auf die Salzgewinnung 
gerichtet und fällt hiebei Salz zwangsläufig an 
oder stellt die Entnahme ,"on Salz aus einer 
salzhaltigen Ware die bloße Beseitigung einer 
Verunrein,igung dar, so ist die monopolhehörd­
liche Bewilligung zur Gewinnung dieses Salzes 
zu erteilen; Abs. 2 zweiter Satz und § 7 Abs. 2 
sind nicht anzuwenden. Das so gewonnene Salz 
darf nur im selben Unternehmen oder im Kon­
zernverband dieses Unternehmens für indu­
str.iell-chemische Zwecke verwendet werden. Ein 
Verkauf an Dritte oder eine Verwendung für 
Zwecke, für die ein höherer Inlandverschleißpreis 
(§ 7 Abs. 1) vorgesehen ist, ist unzulässig. 

Einfuhr von Salz 

§ 3. (1) Die E~nfuhr von Salz in das Zoll­
gebiet (§ 1 des Zollgesetzes 1955, BGBl. Nr. 129) 
durch jemanden anderen als die österreichische 
Salinen Aktiengesellschaft ist, soweit nicht Abs. 3 
Ausnahmen vorsieht, ohne monopolbehördliche 
Bewilligung verboten, 

1. wenn es säch um eine Ware der Nummer 
25.01 des Zolltarifes (Zolltarifgesetz' 1958, 
BGBl. Nr. 74) handelt oder wenn es >in einer 
Ware dieser Tarifnummer enthalten ist oder 

2. wenn es in einer anderen Ware enthalten ist 
und die Einfuhr nach einer auf Grund des 
Abs. 5 erlassenen Verordnung hewiUigungs­
pflichtig ist. 

(2) Zollrechtliche Befreiungen von der Stel­
lungspflicht gelten nicht für Salz, dessen Einfuhr 
nach Abs. 1 verboten ist; das gleiche gilt für 
Waren, ,in denen solches Salz enthalten.ist. 

(3) Das im Abs. 1 angeführte Verbot gilt nicht, 
wenn das Salz oder die Ware, in der es ent­
halten ist, 

1. als Reisegut, Bordvorrat, 'Diplomatengut, 
Konsulargut oder inländische Rückware von 
jeglichen Eingangsabgaben freizulassen ist 
oder 
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4 766 der Beilagen 

2. im Ausgangsvormerkverkehr mit Ausnahme 
des passiven Veredlungsv,erkehrs od,er im 

,Zwischenauslandsverkehr wieder eingeführt 
wird oder 

3. zum gebundenen Verkehr (Anweisungs- oder 
Zollagerverkehr) abgefertigt oder beim Zoll­
amt einstweilig niedergelegt wird oder, 

4. ohne zollamtlich abgefertigt worden zu sein, 
allenfalls nach einstweiliger Niederlegung, 
unverzüglich in das Zollausland zurückge-
bracht wird oder . 

5. unter Zoll aufsicht vernichtet oder an den 
Bund preisgegeben wird oder 

6. auf Grund von Staatsverträgen von Ein­
fuhrverboten oder Einfuhrbeschränkungen, 
d,ie wegen des Salzmonopols bestehen, ausge­
nommen ist. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 Z. 3 ist eine nach­
folgende Abfertigl:lng zum freien Verkehr oder 
zum Vormerkverkehr nur dann ohne monopol­
behördliche Bewilligung zulässig, wenn eine der 
sonstigen im Abs. 3 angeführten Ausnahmen zu­
trifft. Salz oder salzhaltige Waren, die zum 
freien Verkehr oder zum Vormerkverkehr ab­
gefertigt wurden, gelten als von demjenigen ein­
geführt, der die Abfertigung veranlaßt hat. Salz 
oder salzhaltige Waren, die angewiesen, einge­
lagert oder ,einstweiLig niedergelegt und nicht 
den Zollvorschriften gemäß gestellt, nicht recht­
mäßig ausgelagert oder der allgemeinen Zollauf­
sicht entzogen wurden, g,elten als von demjenigen 
v~rbotswidrig eingeführt, der die Stellungspflicht 
verletzt, die unrechtmäßige Auslagerung vorge­
n'ommen oder ,das Salz oder die salzhaltigen 
Waren der allgemeinen Zollaufsicht entzogen hat. 
Die zollrechtlichen Bescimmungen über die Ver­
pflichtung zur, Ersatzl.eistung für den entfallenden 
Zoll werden hiedurch nicht berührt. 

(5) W:enn durch eine unbeschränkte Einfuhr 
von Salz in bestimmten anderen Waren als 
solchen der Nummer 25.01 des Zolltarifes der 
Absatz von Salz, das die österreichische Salinen 
Aktiengesellschaft in den Verkehr bringt, ge­
fährdet werden könnte, ist durch Verordnung zu 
bestimmen, daß es in den betreffenden Waren 
nur mit monopolbehördlicher Bewilligung einge­
führt werden darf; hiebei kann die Bewilligungs­
pflicht auch vom Ausmaß desSalzgehaltes der 
Waren abhängig gemacht werden. 

(6) Eine monopolbehördliche Bewilligung zur 
Einfuhr von Salz darf nicht erteilt werden, wenn 
Grund zur Annahme bestJeht, daß die -betr,effende 
Eipfuhr oder weitere gleichartige Einfuhren den 
Absatz von Salz, das die österreichische Salinen 
Aktiengesellschaft in den Verkehr ,bringt, ge­
fährden würden. Wenn die Einfulhr von Salz zu 
einem bestimmten Verwendungszweck bewilligt 
wird, ist die Verwendung zu einem ,anderen 
Zyveck verboten; die Weitergabe zu einem ande­
ren Zweck gilt als Verwendung. 

Monopolbehörden 
§ 4. (1) Monopolbehörden sind für den Bereich 

des Salzmonopols der Bundesminister für Finan­
zen und alle ihm unterstellten Abgabenbehörden, 
denen nach diesem oder einem anderen Bundes­
gesetz düe Handhabung von Vorschriften über­
tragen ist, die das Salzmonopol betreffen oder 
auf das Salzrnonopol bezogen werden können. 

,(2) Düe Erteilung der in diesem Bundesgesetz 
vorgesehenen monopolbehördlichen Bewilligun­
gen obliegt dem Bundesminister für Finanzen. Er 
kann notwendige Ergänzungen des Ermittlungs­
verfahrens auch durch die ihm unterstellten 
Monopolbehörden vornehmen lassen. 

§ 5. (1) Grundstücke, Gebäud,e, Betriebe und 
Räume, von denen bekannt oder anzunehmen 
ist, 

1. daß dort Salz gewonnen oder erzeugt wird 
oder 

2. daß sich dort Salz befindet, dessen Einfuhr zu 
einem bestimmten Verwendungszweck be­
willigt wurde (§ 3 Abs. 6), oder 

3. daß dort Salz einem Zweck zugeführt wird, 
zu dem es nicht verwendet werden darf 
(§ 2 Abs. 3 und § 7 Abs. 2), 

unterliegen der Aufsicht der Monopolbehörden. 

(2) me Ausübung der Aufsicht obliegt den 
Finanzämtern mit a'llgemeinem Aufgabenkreis 
(§ 3 des Abgabenverwaltungsorganisationsge­
setzes, BGBL Nr. 18/1975), im Land Wien jedoch 
dem Finanzamt für Verbrauchsteuern und Mono­
pole, jewcils für ,ihren Amtsber,eich. 

(3) In Ausübung der Aufsicht ist die Monopol­
behörde unbeschadet der Befugnisse, die ihr nach 
der Bundesabgabenordnung, BGBL Nr. 194/1961, 
als Abgabenbehörde zustehen, berechtigt, 

1. auf den Grundstücken und in den Gebäuden, 
Betrieben und Räumen, die im Abs. 1 be­
bezeichnet sind, Nachschau zu halten; 

2. die Bestände ,an Salz und an Waren, die 
Salz enthalten oder enthaJten können, fest­
zustellen; 

3. Proben von Salz und' von Waren, die Salz 
,enthalten od'er ,enthalten, können, unent-
ge<Itlich zu ,entnehmen; , 

4. in Bücher und Aufzeichnungen, die auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen oder ohne 
gesetzliche Verpflichtung geführt werden, so­
wie in die zu den Büchern und Aufzeichnun­
ge'u gehörigen Belege Einsicht zu nehmen. 

(4) Der Inhaber eines der Aufsicht untediegen­
den Grundstückes, Gebäudes, Betriebes oder 
Raumes ist verpflichtet, die Amtshandlungen der 
Monopolbehörde ohne jeden Verzug zu ermög­
lichen, die, erforderlichen Hilfsdienste unentgelt­
lich zu leisten und die nötigen Hilfsmittel unent­
geltlich beizusteHen. 
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Monopolverwaltung 

§ 6. (1) Die wirtschaftlime Verwaltung des 
Salzmonopols (Monopolverwaltung) geht mit 
1. Jänner 1979 auf die österreichische Salinen 
Aktiengesellschaft (im folgenden: "Aktiengesell­
schaft") über. Sämtliche Aktien der Aktiengesell­
schaft müssen im Eigentum des Bundes stehen. 

(2) Die Aktiengesellschaft hat ,insb~sondere die 
Aufgabe, die V,ersorgung des Inlandsrnarktes mit 
Salz zu sichern. Sie hat die Monopolverwaltung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu besorgen. 

(3) Im Interesse des Fremdenverkehrs und zur 
Förderung von Kultur und Bildung kann die 
Aktiengesellschaft in ihren Bergbauen und Salinen 
Besucherstrecken einrichten und Führungen ab­
halten. 

§ 7. (1) Die Preise, zu denen die Aktiengesell­
schaft Salz zur Verwendung im Bundesgebiet zu 
verkaufen hat (Inlandverschleißpreise), sind vom 
Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Hiebei 
ist auf die Art und Beschaffenheit, die Geste­
hungskosten und den Verwendungszweck des 
Salzes sowie auf 'die Ertragslage ,der Aktienge-' 
seIlschaft Bedacht zu nehmen. 

(~) Salz, das zu einem Inlandverschleißpreis 
verkauft wurde, der sich nach dem Verwendungs­
zweck rich~et, darf zu keinem Zweck verwendet 
werden, für weld1en der Verkauf zu einem' 
höheren Inlandverschleißpreis vorgesehen ist; die 
Weitergabe des Salzes zu einem solchen Zweck 
gilt als Verwendung. Findet eine solche andere 
Verwendung statt, so gilt der Inlandverschleiß­
preis, zu dem das Salz verkauft wurde, als zu 
Unrecht ermäßigt. Die Aktiengesellschaft ist be­
berechtigt, den Unterschiedsbetrag nachzufordern. 

§ 8. (1) Für die Bediensteten des Bundes, die 
am 31. Dezember 1978 bei den österreichischen 
Salinen beschäftigt sind, gilt mit Wirkung vom 
1. Jänner 1979 folgende Regelung: 

3. Beamte werden auf die Dauer ihres' Dienst­
standes und unter Wahrung ihrer Rechte der 
Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zuge­
wiesen. Die Aktiengesellschaft hat für· si~ 
dem Bund die Kosten der Besoldung zu er­
setzen. 

4. Vertragsbedienstete werden Arbeitnehmer 
der Aktiengesellschaft ... 

(2) Der Vorsitzende des Vorstandes der Aktien:~ 
gesellschaft ist hinsichtlich der im Abs. 1 Z. 1 be­
zeichneten Arbeiter Vertreter des Bundes als Ar~ 
beitgeber des privaten Rechtes und hat gegen­
über den im Abs. 1 Z: 3 bezeichneten Beamten 
die Obliegenheiten des Leiters der Dienstbe~ 
hörde erster Instanz. Er ist in diesen Angelegen­
heiten an die Weisungen des Bundesministers für 
Finan2'Jen gebunden. 

(3) Die im Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Arbei'ter 
und die :im Abs. 1 Z. 3. bezeichneten Beamten 
haben, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafüreten diese~ Bundesgesetzes ihren Aus­
tritt aus dem Bundesdienstverhältnis erklären; 
Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsverhält­
nis zur Aktiengesellschaft. 

§ 9. (1) D~e Aktiengesellschaft hat 'an den 
Bund ab 1. Jänner 1979 monatlich einen Beitrag 
zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. 
Dieser Beitrag beträgt 29 v. H. des Aufwandes an 
Aktivbezügen für die nach §,8 Abs. 1 Z. 1 und 3 
der Aktiengesellschaft zur Dienstleistung .zuge­
wiesenen Arbeiter und Beamten. Pensionsbeiträg.e, 
die bei der Auszahlung der Aktivbezüge dieser 
Personen bereits vom Bund einbehahenwurden, 
mit Ausnahme der besondere~ Pensionsbeiträge, 
sind ·auf diesen Beitrag anzurechnen. 

(2) Aktivbezüge im Sinne des Abs. 1 sind alle 
Geldleistungen, von denen der Pensionsbeitrag 
zu entrichten [st. . 

(3) Die Aktiengesellschaft ist verpflichtet, dem 
Bundesministerium für Finanzen alle Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellul1g 
des Bundesvoranschlages und des Bundesrech~· 
nungsabschlusses bezüglich des Beitrages nach 
Abs. 1 erforderlich sind. 

1. Arbeiter, die Anspruch auf Pensionsversor­
gung durch den Bund und auf Leistungen aus 
der Kr,anken- und Unfallversicherung nach 
dem B'eamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, haben, 
werden auf die Dauer ihres Dienststandes § 10. Die Aktiengesellschaft hat für jedes 
und unter Wahrung ihrer Rechte der Aktien- Geschäftsjahr einen Wirtschaftsvoranschlag und 
gesellschaft zur Di,enstleistung zugewiesen. einen Geldvoranschlag zu erstellen. Der Wirt­
Die Aktiengesellschaft hat ,für sie die Kosten schaftsvoranschlag hat die voraussichtlich,en Auf­
der Besoldung zu tragen: Die Salinenar- wendungen und Erträge, der Geldvoranschlag 

b d I die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben eiter-Pensionsor nung 1967, BGB. Nr. 5/ h I . chi'" d .. 
1968, wird durch dieses Bundesgesetz nicht zu ~nt a ten. Die Vor,an~ age sm ~?a~~stens 
berührt; . . zwei Monate v?r. den: Begll~?des. GeschaftsJahres 

. . dem Bundesmmlstenum fur Fmanzen vprzu-
2. Arb~'ter, d,~ der Kranken-, Unfall- .und legen. Sie sind bei der Festsetzung der Inland­

PenslOnsvefSlcherung nach dem Allgememen verschleißpr,eise für Salz zu berücksichtigen. 
S02'Jialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/ I '. 
1955, unterliegen, werden Arbeitnehmer der § 11. (1) Das im Eigentum des Bundes ste-
Aktiengesellschaft. . hende, am 31. Dezember 1978 von den öster-
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reichischen Salinen verwaltete Vermögen ein­
schließlich aller Liegenschaften geht gegen Ge­
währung v.on Aktien mit 1. Jänner 1979 in das 
Eigentum der. Aktiengesellschaft über. Auf die 
Aktiengesellschaft gehen als Rechtsnachfolger des 
Bundes auch alle von den Osterreichischen Salinen 
erworbem:n Rechte, einschließlich der Forderun­
gen, und eingegangenen Verpflichtungen über. 
Der übergang des Vermögens, der Rechte und 
der Verpflichtüngenerfolgt mit den Buchwerten. 

(2)D~,e iin Eigentum des Bundes stehenden 
Stammanileile an der Bad I..schler Spezialsalz-V,er­
trieb~gesellscliaft mit beschränkter Haftung gehen 
mit 1. Jänner 1979 auf die Aktienge~ellschaft 
über. Der Gegenwert der Stammanteile list der ge­
setziichen Rücklage zuzuweisen. 

(3) Die Vorgänge gemäß Abs. 1 und 2 sind 
von. allen bundesgesetzlichgeregelten Abgaben 
l.>ef;eii. Sie g~tten nicht als steuerbare Umsätze im 
Sinne des' Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBl. 
N"r.223; für d~e Anwendung des § 29 des Um­
~atzsteuergesetzes 1972 gelten sie als Vermögens­
übertragungen im Wege einer Gesamtrechtsnach­
folge .. 

(4) Schriften und Amtshandlungen, die mit den 
Vorgängen gemäß Abs. 1 und 2 zusammenhän­
gen, sind' von . den Gebühr,en ,im Sinn.e des 
Gerichts- . und Justizverwaltungsgebührenge­
setzes 1962, BGBl. Nr. 289, befreit. 

(5) Bei' Grundbuchseintragungen über Rechte, 
die gemäß Abs. 1 auf die Aktiengesellschaft 
ühergehen, ist auf deren Antrag die bisherige Be­
zeichnung des Berechtigten durch die Bezeich­
nung "tJsterreichische Salinen Aktiengesellschaft" 
zu:ersetzen; § 136 des Allgemeinen Grundbuchs­
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, ist sinngemäß anzu­
W:enden. 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

.. § 12~ (1) Die MonopOlverwaltung obliegt bis 
ium 31. Dezember 1978 der Generaldirektion für 
diea~terr,eichischen Salinen (§ 36 des Behörden­
überleitungsges'etze~, StGBl. Nr. 94/1945). Die in 
den§§2 und 3, im § 6 Abs. 2 und 3 und im 
§ 7 enthaltenen Hinweise auf die Osterreichische 
Salirien .. Aktiengesellschaft gelten bis zum 
3.1. Dez,ember 1978 als Hinweise auf die Oster­
reichischen Salinen .. 

. (2) § 2 Z. 1 des Gewerbesteuergesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 2/1954, ist auf die OstJerreichische 
Salinen Aktiengesellschaft nicht anzuwenden. 

§ 13. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes werderi aufgehoben: 

i: Die. Zoll~ und Staatsmonopolsordnung vom 
11. JuLi 1835, Politische Gesetzessammlung, 
63. ,Band,Nr. 113, soweit sie noch in 

: Geltung steht; 

2. das Gesetz vom 24. März 1920, StGBl. 
Nr. 152, über die Neuf,estsetzung der 
staatlichen Salzverschleißpreise und der bei 
der Einfuhr von Salz zu entrichtenden 
Lizenzgebühr . 

(2) Für Salz, welches nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetz'es in das Zollgebiet einge­
führt wird, ist keine Monopolabgabe zu erheben. 

(3) § 36' des Behörden-überleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 94/1945, wird mit Ablauf des 
31. Dezemher 1978 aufgehoben. 

Artikel II 

ÄNDERUNG DES BERGGESETZES 1975 

Das Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Z. 7 des § 1 hat zu lauten: 

,,7. "geologisch,e Struktur" ,ein besonders aus­
gebildeter, durch undurchlässige Schichten be­
grenzter Bereich in porösen oder klüftigen Ge­
steinen sowie ein künstlich hergestellter Hohl­
raum zum Speichern;" 

2. Der § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. Grundeigene mine~alische Rohstoffe sind: 
1. Magnesit; IIlitton und andere Blähtone; 
2. Dolomit, soweit ,er sich zur Herstellung 

feuerfester Erzeugnisse eignet; Tone, soweit 
,sie sich zur Herstellung von feuerfesten, 
säurefesten oder nicht als Ziegeleierzeugnisse 
anzusehenden keramischen Erzeugnissen 
eignen; Bentonit; Quarz, Quarzit und 
Quarzsand, soweit sie sich zur Herstellung 
von Glas oder feuerfesten Erzeugnissen 
eignen; Kieselgur; Asbest; Glimmer; Feld­
spat; Traß; Andalusit, Sillimanit und 
Disthen." 

3. Der Abs. 2 des § 76 hat zu lauten: 

,,(2) Die Ausübung der Rechte nach Abs. 1 
wird hinsichtlich des Steinsalzes und aller ande­
ren mit diesem vorkommenden Salze ,einschließ­
lich des Rechtes zur Aneignung dieser minerali­
schen Rohstoffe ab 1. Jänner 1979 der öster­
reichische Salinen Aktiengesellschaft überlassen." 

4. Der erste Satz des § 77 hat zu lauten: 

"Der Bund kann die Ausübung der Rechte 
nach § 76 Abs. 1 hinsichtlich der Kohlenwasser­
stoffe oder der uran- und thoriumhaitigen mine­
ralischen Rohstoffe ·einschließl,ich des Rechtes zur 
Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe in von 
ihm zu bestimmenden Gebieten im Amtsbezirk 
einer Berghauptmannschaft (Aufsu'chungsge­
bieten) natürlichen oder juristischen Personen, 
die über die notwendigen techn:ischen und finan­
ziellen Mittel zur Eröffnung und Führung eines 
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Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes Ent­
gelt überlassen." 

Im § 1 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß der 
Z. 13 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als 
Z. 14 ist anzufügen: 

5. Der Abs. 3 des § 78 hat zu entfallen. 
,,14. die Arbeiter des Bundes, die der öster-

6. a) Die überschrift des § 105 hat statt. reichische Salinen Aktiengesellschaft zur Dienst­
"Magnesit" "Magnesit, Illitton und andere leistung zugewiesen sind." 
Blähtone" zu lauten. 

Artikel IV b) Im § 105 Abs. 1 erster Satz und im § 105 
Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck "Magnesit 
oder einer diesen" durch den Ausdruck "Magnesit, INKRAFTTRETEN UND VOLLZIEHUNG 
Illitton oder anderen Blähtonen oder einer einen 
derartigen mineralischen' Rohstoff" z:u ersetzen. 

c) 1m § 105 Abs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
"Mag.nesit" durch den Ausdruck "Magnesit oder 
Illitton oder sich hiebei anfallende andere Bläh-
tone" zu ersetzen. 

d) Im § 105 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus­
druck "Magnesits" durch den Ausdruck "Magne­
sits oder Illittons oder abgebauter anderer Bläh­
tone" zu ersetzen. 

7. Der Abs. 2 des § 262 hat zu lauten: 

,,(2) Mit der Vollziehung des § 169, soweit 
dieser das fil1anzbehördliche Vollstreckungs- und 

. Sicherungsverfahren betrifft, ist der Bundesmini­
suer für Finanzen betraut." 

ArtikellII 

ÄNDERUNG DES BEAMTEN-KRANKEN­
UND UNFALLVERSICHERUNGS GESETZES 

(B-KUVG) 

Das Beamten-Kranken- und Unfallv·ersiche­
rungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, ,in der Fas­
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1968, 
BGBl. Nr. 24/1969, BGBl. Nr. 388/1970, BGBl. 
Nr. 35/1973, BGBl. Nr. 780/1974 und BGBl. 
Nr. 707/1976, wird wie folgt geändert: I 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Be­
ginn des zweiten auf seine Kundmachung folgen­
den Kalendermonats in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können bereits von dem seiner Kund­
machung folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen frühestens mit dem Wirksamkeiubeginn 
dieses Bundesgesetz,es in Kraft gesetzt werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. Hinsichtlich des Art. I § 8 Abs. 1 Z. 1 und 3 
der Bundesminister für Finanzen im Einver­
nehmen mit dem Bundeskanzler; 

2. hinsichtlich des Art. I § 8 Abs. 1 Z. 2 und 4 
und des Art. IU der Bundesminister für 
soziale Verwaltung; 

3. hinsichtlich des Art. I § 11 Abs. 4 der Bun­
desminister für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen; 

4. hinsichtlich des Art. I § 11 Abs. 5 der Bun­
desminister für Justiz; 

.5. hinsichtlich des Art. 11 Z. 1 bis 6 der Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie; 

6. hinsichtlich aller iibrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Finanzen. 
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